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Beschluss (gegen die Stimmen von CSU mit FREIE WÄHLER und 
FDP BAYERNPARTEI)

1. Die Bedarfs- und Konzeptgenehmigung für die Markierungslösung der 
Schwanthalerstraße zwischen Paul-Heyse-Straße und Sonnenstraße wird 
erteilt.

2. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, entsprechend der Skizze in Anlage 2 die 
verkehrsrechtliche Anordnung zu erstellen.

3. Das Baureferat wird gebeten, entsprechend der oben genannten Maßnahme 
die Markierungslösung sukzessiv, gemäß den abschnittsweisen 
verkehrsrechtlichen Anordnungen umzusetzen und aus der 
Nahmobilitätspauschale zu finanzieren. 

Mit der Umsetzung wird erst begonnen, wenn die derzeit vorhandenen 
und in der Vorlage genannten Baustellen in den Abschnitten 1, 2, 3 und 4 
beendet sind und damit mindestens die Abschnitte 1, 2, 3 und 4 
zusammenhängendrealisiert werden können.

4. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, die zum Zeitpunkt der Umsetzung der 
Markierungslösung bestehenden Baustelleneinrichtungen im Einvernehmen 
mit den jeweiligen Bauträgern für den Radverkehr zu optimieren, soweit dies 
die räumlichen Gegebenheiten zulassen. Bei der Planung bzw. zeitlichen 
Verlängerung von Baustelleneinrichtungen, die nach Beschlussfassung dieser 
Bedarfs- und Konzeptgenehmigung beantragt werden, müssen die Bauträger 
eine getrennte Führung des Rad-, Fuß- und motorisierten Individualverkehrs 
berücksichtigen, soweit dies die räumlichen Gegebenheiten zulassen. 

5. Um die Wirkung der Radentscheidmaßnahme in der Schwanthalerstraße 
abschätzen zu können, wird das Baureferat gebeten, den Einbau von 
Dauerzählstellen für den Radverkehr in den Zu- und Abflüssen der 
Schwanthalerstraße an den Kreuzungen mit der Paul-Heyse-Straße sowie der 
Sonnenstraße vorzunehmen. Die genaue Lage, Technik und Anzahl der 
Dauerzählstellen werden im weiteren Prozess in Absprache mit allen 
beteiligten Stellen im Bau- und Mobilitätsreferat vor dem Einbau bestimmt.

6. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, in ihren Abstimmungsgesprächen mit 
den Ordnungsbehörden auf die Notwendigkeit verstärkter Kontrollen in diesem 
Bereich hinzuweisen.

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


